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mit diesen eine schwerwiegende, in vielen Fällen uner- 1 

schwingliche Belastung der Industrie bedingen. . 
In der Regel werde die Entschädigung als Jähr

liche Rente gelei.-tet, welche mit Berücksichtigung des 
Alters der arbeitsunfähig Gewordenen nach versicherungs
technischen Grundsätzen festzustellen ist. Als Capital 
ausbezahlt wird die Entschädigung nur dann, wenn die 
Heimat~gemeinde des Verletzten ihr Einverständniss 
dazu erklärt. 

IV. Wird der Modus des englii1chen oG.er schweize
rischen Gesetzes angenommen, so bleibt es dem Unter
nehmer überlassen, die genügende Sicherung aus Eigenem 
zu leisten, oder durch Berufsgenossenschaften oder V er
sicherung bei einer Gesellschaft zu decken. 

Würde dagPgen die englisch-schweizerische Ein
richtung nicht beliebt, so empfehlen wir statt der Ver
sicherung nach Handelskammerbezirken, wie sie der 
österreichische Entwurf vorschlägt, die Versicherung 
nach Berufsgenol!senschaften und stützen uns dabei auf 
die Thatsache, dass die Arbeiter selbst ihre volle Zu
friedenheit mit den bestehenden genossenschaftlichen 
Cassen 1msgesprochen haben. . 

V. Im Falle die Unfallversicherung auf Grund der 
Principien des österreichischtn Entwurfes beliebt werden 
sollte, wird mit Rücksicht auf die bereits im Punkt III 
besprochene nothwendige Ermässigung der Unterstützungs
ziffer des Entwurfes auf eine entsprechende Betheiligung 
der Arbeiter an den Einzahlungen aus dem Grunde 
grosser Werth zu legen sein, weil dadurch die erforder
liche Gemeini;amkeit der Interessen bei Verhütung, Con
trole und Beurtheilung der Unfälle geschaffen wird. Die 
Y erwaltung der Casse geschehe durch Arbeitsgeber und 
.Arbeiter gemeinsam. 

VI. Die bei dem Bergbaue und Hüttenwesen be
stehenden Pensionscassen, welche bisher schon die Un
fallversicherung besorgten, mögen intact erhalten werden; 
falls eine Aendernng derselben gleichwohl beschlossen 
werden sollte, werde ihre Ueberführung en die neuen 
Yersicherungscassen (respective ihre AnpasRung an die 
Bestimmungen der letzteren) durch eine besondere ge
setzliche Bestimmung mit Festhaltung von langen Ueber
gengsstadien geregelt. 

VIL Da Oe„terreich und Ungarn im gleichen Zoll
gebiete zu concurriren haben, so möge erst dann zur 
Activirnng der Unfallversicherung in Oesterreich ge
schritten werden, wenn in Ungarn ein analoges Gesetz 
gleichzeitig zur Einföhrnng bestimmt und gesichert 'ist. 

VIII. Allen durch dieses Gesetz bedingten geschäft
lichen Acten und Manipulationen möge Steuer- und 
Stempelfreiheit zugestanden werden. 

Indem wir diese Punkte zu Ihrer Kenntniss bringen, 
bitten wir Sie, dem Ausschusse über den Inhalt der
selben Ihre etwa abweichenden oder ergänzendrn Be
merkungen mitzutheilen, die umso werthvoller sind, als 
gerade die Vertreter der montanistischen Branche auf 
dem Gebiete der Arbeiterversicherung reiche Erfahrungen 
zu sammeln in der Lage waren. 

Wien, am 17. Februar 1884. 

Nekrologe. 
Der b er g- u n d h il t t e n m ä n n i s c h e V e r e i n 

für S t e i er m a r k und K ä r n t e n erfüllt gewiss nur 
eine collegiale Pfiicht, wenn er seiner Mitglieder gedenkt, 
welche der unerbittliche Tod dem Vereine im vergangeoea 
Jahre entrissen · es sind dies die Herren : Anton H ö r n er 
v. Roith b er~. Hüttenverwalter in Donawitz, Corbinian 
M o s er Hilttenverwalter in Hieflau, und Freiherr v. 
Wertheim Gewerke in Wien. Nachdem tles dahin
geschiedenen Freiherrn v. Wertheim, sowohl in Fach
als in Tage~journalen bereits mehrfach in ehrendster 
Weise gedacht wurde, soll hier noch dem Andenken der 
beiden verstorbenen Verwalter der österreichisch-alpinen 
Moutangesellschaft, A. v. Hörner und C. Mo s er 1m 
Folgenden ein kurzer Nachruf gewidmet sein. 

Anton Hörner v. Roithl.Jerg, nur seinem Be
rufe und seiner Familie lebend, war dem weiteren Kreise 
der Fachgenossen weniger bekannt und müssen wir 
daher an dieser Stelle in Erinnerung bringen, dass sich 
der Verstorbene, obgleich er keine hervorragende Stellung 
in seinem Berufe einzunehmen in die Lage kam , doch 
Reinerzeit grosse Verdienste um die Einführung einer 
Erfindung erworben hat, die für die Eisenhütten-Industrie 
von ausschlaggebender Bedeutung ward. A. v. Hörner 
hat rlie Einführung der Gasfeuerung, die Anpassung 
derselben an unsere Verhältnisse, be8onders aber die 
Verwendung von Feingries für den Generatoren-Be~ieb 
zo seiner besonderen Aufgabe gemacht und hat diese 
Aufgabe auch glücklich gelöst. Die von ihm construirten 
Feingries-Generatoren haben vielfache Anwendung gefunden 
und werden heute noch gebaut und hat A. v. Hör u er 
in dieser seiner Thätigkeit sich nicht blos um seine Unter
nehmung , sondern auch um unsere gesammte Industrie 
wesentliche Verdienste errungen. A. v. Hörner hat 
sich überi:iaupt der Herstellung zweckmässiger Feuerungs
anlagen sowohl für den Betrieb, als für den Hausbedarf 
mit besonderem Glücke gewidmet. 

Ebenso muss auch seine Thätigkeit in der Her
stellung feuerfester Ziegel, der Einführung neuer Materialien 
für dieselben hervorgehoben werden. 

A. \",Hörner war geboren im Jahre 1828 zu 
Wels in Oberösterreich , besuchte nach zurückgelegten 
jnridischen Studien die Ber~aka~emie ~eoben in_ den 
Jahren 1852 bis 1855, trat 10 die Praxis zu Bleiberg, 
ging im Jahre 1858 nach Tergowe in der Militärgrenz~ 
und erlangte bereit.s im Jahre 1861 eine Stellung bei 
den Werken in Donawitz, woselbst er, mit der Leitung 
verschiedener Betriebszweige betraut, bis zu seinem am 
23. Juli 1883 erfolgten Tode verblieb. 

Corbinlan Moser wurde 1820 zu St. Michael im 
Pongau geboren, absolvirte das Gymnasium und die 
philosophischen Studien in Salzburg, sodann die k. k. 
Bergakademle in Schemnitz, wora\Ü er 1846 als Berg
wesenscandidat bei der k. k. Eisenwerksdirection zu Eisen
erz in die Dienste der Innerberger Hauptgewerkschaft 
eintrat und zunächst der Hammerverwaltung in Weyer 
zugetheilt wurde. Noch im selben Jahre wurde er. zur 
Hüttenverwaltung in Hieflau übersetzt und zum s:. k. 
Bergpraktikanten ernannt, als welcher er am 11. December 


